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Schul- und Hausordnung der Anna-Schmidt-Schule

(Beschluss: Padagogische Konferenz am 18.02.2026)

Grundlagen der Schulordnung sind:

Die jeweils geltenden Gesetze, Rechtsverordnungen und Erlasse des Hessischen Ministeriums fir Kultus, Bildung
und Chancen (HMKB) und die Satzung des Schulverein Anna Schmidt e.V.

Die Schul- und Hausordnung, in der jeweils geltenden Fassung, ist Bestandteil der Schulvertrage.

§ 1 ALLGEMEINE RICHTLINIEN

1. Diese Schul- und Hausordnung gilt fir den Bereich der Anna-Schmidt-Schule sowie fiir alle schulischen
Veranstaltungen.

2. Die Schulerinnen und Schiler sind verpflichtet, regelmafig und pulnktlich am Unterricht und an den
sonstigen fur verbindlich erklarten Schulveranstaltungen teilzunehmen, sich auf den Unterricht
vorzubereiten und in ihm mitzuarbeiten, die ihnen gestellten Aufgaben auszufiihren sowie die
erforderlichen Lern- und Arbeitsmittel bereitzuhalten.

3. Die Befreiung von einer Stunde erfolgt durch die Fachlehrkraft von bis zu zwei Tagen durch den
Klassenlehrer/Tutor und fiir langere Zeitrdume durch die Schulleitung, mit dem Formular ,Antrag auf
Beurlaubung/Freistellung vom Unterricht" (siehe unter Downloads auf unserer Homepage).

Schiilerinnen und Schiler kénnen unmittelbar vor oder nach einem Ferienabschnitt nur in
Ausnahmeféllen und aus wichtigen Griinden beurlaubt werden. Entsprechende Antrage sind von den
Eltern grundséatzlich spatestens vier Schulwochen vor dem Beginn der jeweiligen Ferien bei der
Schulleitung schriftlich zu stellen und zu begriinden.

Sollten Sie fur Ihr Kind eine Krankmeldung vornehmen, ist der Eintrag vor Unterrichtsbeginn um 08:00
Uhr tUber Untis erforderlich. Dies gilt fir die Grundschule als auch fir das Gymnasium.

§ 2 VOR DEM UNTERRICHT

1. Der Unterricht beginnt um 07:45 Uhr in der MGS, in allen anderen Schulzweigen um 08:00 Uhr.

2. Sollte die Fachlehrkraft oder die Vertretung zehn Minuten nach Beginn einer Unterrichtsstunde nicht zum
Unterricht erschienen sein, meldet die Klassensprecherin oder der Klassensprecher oder der Vertreter dies
im jeweiligen Sekretariat.



§ 3 PAUSENREGELUNGEN

1. In den beiden groRen Pausen gehen die Schiilerinnen und Schiiler der beiden Grundschulen und
der Sek | auf den Schulhof. In der Stadtschule dient die Mensa allen Schiilerinnen und Schilern in
der 1. groRen Pause als Aufenthaltsraum. Die Cafeteria ist der Aufenthaltsraum der Oberstufe.
Schulerinnen und Schiler der Sek | durfen nur zum Zweck des Pausenverkaufs die Cafeteria
besuchen. In Nieder-Erlenbach ist die Mensa in den groRen Pausen ausschlieRlich zum
Pausenverkauf und zum Trinken gedffnet. Der Aufenthalt in der Mensa in Nieder-Erlenbach und in
der Cafeteria der Stadtschule ist gestattet.

Die Schilerinnen und Schdler diirfen sich bei starkem Regen im Schulgebaude aufhalten.

2. Ferner kann von allen Schulerinnen und Schulern die Bibliothek im EG des Kinderhauses als
Arbeits- und Leseraum genutzt werden, die von 08:00 Uhr bis 15:30 Uhr gedffnet ist. Um eine
Arbeitsatmosphare zu gewahrleisten, sind Essen, Trinken und laute Unterhaltungen nicht gestattet.

3. Das Rauchen ist gemaR Erlass auf und yor dem Schulgeldnde untersagt und gesetzlich unter 18
Jahren verboten. Diese Regelung gilt fiir alle Mitglieder der Schulgemeinde.

4. Das Schulgelande darf von den Schulerinnen und Schilern der Grundschulen und SEK | wahrend
der Schulzeit nicht verlassen werden. Ausnahme: Schulerinnen und Schiiler der Abgangsklassen (9.
Klasse Stadtschule und 10. Klasse Nieder-Erlenbach).

5. Die Unterrichtsraume sind vor jedem Verlassen der Lehrkraft auf einen ordnungsgemafien Zustand
zu Uberprifen, sollte der Raum am selben Tag nicht mehr (oder nur noch im Rahmen einer
mdglichen Tutorenstunde) genutzt werden, ist das Whiteboard auszuschalten, die Sitzordnung zu
Uberprifen, die Sauberkeit im Klassenraum und vor der Klassentiir am Gang zu lberpriifen bzw.
ggf. wieder herstellen zu lassen.

§4 SONSTIGES

1.

Fundgegenstéande sind beim Hausmeister (Stadtschule bzw. Nieder-Erlenbach) abzugeben bzw. zu
erfragen. Die Schule haftet nicht fir Verluste. Diebstahle missen der Klassenlehrkraft bzw. der
Schulleitung oder der Verwaltung gemeldet werden.

Das Mitbringen gefahrlicher Gegenstéande (Waffen, Messer o. A.) und das Werfen geféhrlicher
Gegenstande, dazu gehdren auch Schneebélle, sind verboten. Das Befahren des Schulgelandes mit
Fahrzeugen aller Art, dazu gehdren neben Motorfahrzeugen auch Fahrrader, Skateboards und Roller, ist
verboten.

In der Grundschule und dem Gymnasium sind Smartphones, Tablets und ahnliche Gerate auf dem
Schulgeldande stumm- bzw. auszuschalten oder in den Flugmodus zu setzen. Es gilt die
,Nichtsichtbarkeitsregel", d.h. sie sind in der Schultasche oder im Spind zu verwahren, sowohl wahrend
des Unterrichts als auch in Pausen. Smartphones, Tablets und ahnliche Gerate durfen ausschlieRlich
nach gezielter Aufforderung durch die Lehrkraft zu Unterrichtszwecken herausgeholt, eingeschaltet und
benutzt werden. Aus besonderen Griinden (z.B. Anruf der Eltern bei Krankheit) kdnnen die Lehrkréafte bei
Anfrage durch die Schilerin bzw. den Schiiler eine Benutzung erlauben. Anrufe im Krankheitsfall sollten
jedoch immer im Sekretariat erfolgen.

Bei VerstdRen wird das Gerat von der Lehrkraft/den padagogischen Mitarbeitenden eingezogen und im
Sekretariat verwahrt. Die Schilerin oder der Schiler holt das Gerat selbststandig nach Unterrichtsende
(spatestens 15:40 Uhr) wieder im Sekretariat ab. Die Eltern werden tber Untis umgehend tber den Vorfall
informiert. Bei dreimaligem Versto3 erfolgt ein Eintrag in die Schiilerakte, um die Nichteinhaltung der
Regeln zu dokumentieren. Bei weiteren VerstoRen ergeht eine padagogische Malnahme, Uiber die die
Schulleitung entscheidet.
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Ab der SEK Il ist die Nutzung aufRerhalb des Unterrichts nur in ausgewiesenen Bereichen gestattet. Diese
sind die Cafeteria, die Gange und das Treppenhaus des Oberstufengebaudes.

Wahrend Klassenarbeiten/ Klausuren unterliegen auch Smartwatches der Nichtsichtbarkeitsregel, d.h.
sie sind in Schultasche oder Spind zu verwahren. Betrugsversuche in Klassenarbeiten oder Klausuren
mittels Smartphones, Tablets oder Smartwatches haben, wie Betrugsversuche ohne technische
Hilfsmittel, Konsequenzen. In der Regel ist hier die Bewertung mit der Note 6 / 0 Punkte zu erwarten.

Der Besitz, Kauf, Verkauf und Konsum von Drogen, Rauschmitteln jeglicher Art, auch Alkohol sowie von
Medikamenten, die nicht vom Arzt verordnet worden sind, ist verboten und wird nach MaRgabe der
geltenden Bestimmungen des Schulvereins in Verbindung mit dem Schulvertrag geahndet und kénnen
in schwerwiegenden Fillen zu einer auerordentlichen Kiindigung des Beschulungsvertrages fiihren
(siehe§ 8).

Vorsatzliche Korperverletzungen und Sachbeschadigungen werden nach MaRgabe der geltenden
Bestimmungen des Schulvereins in Verbindung mit dem Beschulungsvertrag geahndet und kénnen in
schwerwiegenden Féllen ebenso zu einer auBerordentlichen Kiindigung des Beschulungsvertrages
fuhren (siehe§ 8). Schadensfalle sind unverzuglich der Schulleitung oder der Verwaltung anzuzeigen.

Die den Schulerinnen und Schilern kostenlos zur Verfligung gestellten Schulbiicher sind einzubinden
und pfleglich zu behandeln. Am Ende des Schuljahres missen beschadigte, beschmutzte und verloren
gegangene Biicher von den Sorgeberechtigten ersetzt werden.

§ 5 BENUTZUNG VON BESONDEREN RAUMEN

1.

Das Betreten der Sporthalle ist nur mit Sportschuhen zugelassen. Wertgegenstande sind vor Beginn des
Sportunterrichts bei der Sportlehrkraft abzugeben und unmittelbar nach den Sportstunden dort wieder
abzuholen. Fir nicht abgeholte Gegenstdnde kann nicht gehaftet werden. Im Ubrigen sollte
grundsétzlich auf das Mitbringen von wertvollen Schmuckstiicken, Uhren und technischen Geréten
verzichtet werden. Eine Haftung fiir das Abhandenkommen libernimmt der Schulverein Anna Schmidt

e.V. nicht.

Alle Klassenraume diirfen von Schiilerinnen und Schiilern nur in Begleitung von Lehrkréften betreten
werden: Im Falle einer Mitaufsicht achten die Klassensprecherin und der Klassensprecher und der
Vertreter auf die Einhaltung der ordnungsgemiBen Nutzung des Raumes, insbesondere der
Whiteboards. Am Ende der Mitaufsicht versichert sich die Vertretungslehrkraft uber ein
ordnungsgemaRes Verlassen der Schiilerinnen und Schiiler des Raumes.

§6 ZUSATZLICHE BESTIMMUNGEN

1.

Bekleidungsordnung
Von Schiilerinnen und Schiilern sowie von Lehrkréften wird eine angemessene Kleidung erwartet.
Brandschutzordnung

Die Brandschutzordnung der Anna-Schmidt-Schule ist Bestandteil dieser Schulordnung. Das in jedem
Raum aushangende Merkblatt tber das ,Verhalten bei Branden und sonstigen Notfallen" ist zu beachten.

00|
p



0]
W

§ 7 VERSTOSS GEGEN DIE SCHULORDNUNG

Verstolt eine Schiilerin oder ein Schuler gegen diese Schulordnung oder werden Anordnungen der Schulleitung, der
Lehrkrafte oder anderer aufsichtsfiihrender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht eingehalten, kénnen padagogische
und/oder Ordnungsmafnahmen ergriffen werden. Hierbei haben padagogische MaRnahmen gegenuber
Ordnungsmafnahmen grundsatzlich Vorrang.

a)

b)

d)

Padagogische MalRnahmen sind u.a.:

. Das Gesprach mit der Schilerin oder Schiler, mit dem Ziel, eine Veranderung des Verhaltens zu
erreichen

*  Gruppengesprache mit Schilerin oder Schuler sowie Eltern
»  Die formlose mindliche oder schriftliche Missbilligung des Fehlverhaltens

+ Die Beauftragung mit Aufgaben, die geeignet sind, den Schilerinnen und Schiilern das Fehlverhalten
erkennen zu lassen

+  Das Nachholen schuldhaft versdumten Unterrichts nach vorheriger Benachrichtigung der Eltern

» Die zeitweise Wegnahme von Gegenstanden
OrdnungsmafRnahmen sind u.a.:

*  Ausschluss vom Unterricht fir den Rest des Schultages, erforderlichenfalls mit der Verpflichtung am
Unterricht einer anderen Klasse oder Lerngruppe teilzunehmen

*  Ausschluss von besonderen Klassen- oder Schulveranstaltungen sowie vom Unterricht in Wahlfachern und
freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen

*  Androhung der Zuweisung in eine Parallelklasse oder in eine andere Lerngruppe
*  Zuweisung in eine Parallelklasse oder in eine andere Lerngruppe
»  Schriftliche Verwarnung aufgrund eines Klassenkonferenzbeschlusses

Beschluss der Klassenkonferenz, bei erneutem Fehlverhalten dem Schultrager die Kundigung des
Beschulungsvertrages vorzuschlagen.

Ordentliche und auRerordentliche Kiindigung des Vertrages erfolgen gemafl§ 8 des Beschulungsvertrages.



	Schul- und Hausordnung der Anna-Schmidt-Schule
	§ 1 ALLGEMEINE RICHTLINIEN
	§ 2 VOR DEM UNTERRICHT
	§ 4      SONSTIGES
	§ 5 BENUTZUNG VON BESONDEREN RÄUMEN
	§ 6 ZUSÄTZLICHE BESTIMMUNGEN



